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 Fristlose Kündigung: Unbefugte Kenntnisnahme und 
Weitergabe fremder Daten 
 
Liest eine Arbeitnehmerin, die im Rahmen ihrer Buchhaltungsaufgaben 
Zugriff auf den PC und das E-Mail-Konto ihres Arbeitgebers hat, unbefugt 
eine an ihren Vorgesetzten gerichtete E-Mail und fertigt von dem Anhang 
einer offensichtlich privaten E-Mail eine Kopie an, die sie an eine dritte 
Person weitergibt, rechtfertigt dies eine fristlose Kündigung. Dies hat das 
Landesarbeitsgericht (LAG) Köln entschieden.  
 
Fristlose Kündigung 
Die Klägerin ist bei der Arbeitgeberin, einer evangelischen 
Kirchengemeinde, seit 23 Jahren als Verwaltungsmitarbeiterin beschäftigt. 
Soweit für ihre Buchhaltungsaufgaben erforderlich, hatte sie Zugriff auf den 
Dienstcomputer des Pastors. In diesem Dienstcomputer nahm die Klägerin 
eine E-Mail zur Kenntnis, die den Pastor auf ein gegen ihn gerichtetes 
Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts sexueller Übergriffe auf eine im 
Kirchenasyl der Gemeinde lebende Frau hinwies. Im E-Mail-Konto fand sie 
als Anhang einer privaten E-Mail einen Chatverlauf zwischen dem Pastor 
und der betroffenen Frau, den sie auf einem USB-Stick speicherte und eine 
Woche später anonym an eine ehrenamtliche Mitarbeiterin der Gemeinde 
weiterleitete. Die Klägerin gab an, sie habe die im Kirchenasyl lebende Frau 
schützen und Beweise sichern wollen. Nach Bekanntwerden der 
Vorkommnisse kündigte die Kirchengemeinde das Arbeitsverhältnis fristlos. 
 
Erste Instanz gab der Arbeitnehmerin Recht 
Erstinstanzlich hatte die Klägerin mit ihrer Kündigungsschutzklage vor dem 
Arbeitsgericht (ArbG) Aachen Erfolg. Das Gericht erkannte in ihrem 
Verhalten zwar einen an sich wichtigen Grund für eine fristlose Kündigung, 
hielt diese jedoch aufgrund des langen und bisher unbelastet verlaufenen 
Arbeitsverhältnisses und mangels Wiederholungsgefahr für 
unverhältnismäßig. 
 
Berufung: Arbeitnehmerin unterliegt 
Die gegen dieses Urteil eingelegte Berufung der Kirchengemeinde hatte 
Erfolg. Das LAG Köln sah das für die Aufgaben der Klägerin notwendige 
Vertrauensverhältnis als unwiederbringlich zerstört an. In der unbefugten 
Kenntnisnahme und Weitergabe fremder Daten lag für das Gericht auch 
wegen der damit einhergehenden Verletzung von Persönlichkeitsrechten ein 
schwerwiegender Verstoß gegen die arbeitsvertragliche 
Rücksichtnahmepflicht. Dieser sei auch nicht durch die von der Klägerin 
vorgetragenen Beweggründe, die im Kirchenasyl lebende Frau schützen und 
Beweise sichern zu wollen, gerechtfertigt gewesen. Denn mit ihrer 
Vorgehensweise habe die Klägerin keines der angegebenen Ziele erreichen 
können. Angesichts der Schwere der Pflichtverletzung überwiege das 
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Lösungsinteresse der Gemeinde das Beschäftigungsinteresse der Klägerin 
deutlich. Selbst die erstmalige Hinnahme dieser Pflichtverletzung sei der 
Gemeinde nach objektiven Maßstäben unzumutbar und damit offensichtlich 
– auch für die Klägerin erkennbar – ausgeschlossen. 
 
Das LAG hat die Revision nicht zugelassen. 
 
LAG Köln, Urteil vom 2.11.2021, 4 Sa 290/21 

Vergütungsanspruch: Pflichtpraktikum als 
Zulassungsvoraussetzung für Studium: kein gesetzlicher 
Mindestlohn 
 
Praktikanten, die ein Pflichtpraktikum absolvieren, das nach einer 
hochschulrechtlichen Bestimmung Zulassungsvoraussetzung für die 
Aufnahme eines Studiums ist, haben keinen Anspruch auf den gesetzlichen 
Mindestlohn. So hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschieden.  
 
Praktikum ja, Vergütung nein 
Die Klägerin beabsichtigte, sich an einer privaten, staatlich anerkannten 
Universität um einen Studienplatz im Fach Humanmedizin zu bewerben. 
Nach der Studienordnung ist u. a. ein sechsmonatiger Krankenpflegedienst 
Zugangsvoraussetzung. Vor diesem Hintergrund absolvierte die Klägerin bei 
der Beklagten, die ein Krankenhaus betreibt, ein solches Praktikum auf einer 
Krankenpflegestation. Eine Vergütung wurde nicht vereinbart. 
 
Landesarbeitsgericht und Bundesarbeitsgericht weisen Klage ab 
Mit ihrer Klage hat die Klägerin eine Vergütung von rund 10.000 Euro brutto 
nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) verlangt. Sie hat geltend gemacht, sie 
habe im Rahmen einer Fünftagewoche täglich 7,45 Stunden Arbeit geleistet. 
Ein Vorpraktikum vor Aufnahme eines Studiums sei kein Pflichtpraktikum 
im Sinne des MiLoG, daher greife die gesetzliche Ausnahme von der 
Vergütungspflicht nicht ein. 
 
Das Landesarbeitsgericht (LAG) hat die Klage abgewiesen. Die hiergegen 
gerichtete Revision der Klägerin beim BAG hatte keinen Erfolg. Die 
Klägerin unterfällt nicht dem persönlichen Anwendungsbereich des o. g. 
Gesetzes. Der Ausschluss von Ansprüchen auf den gesetzlichen Mindestlohn 
erfasst nach dem in der Gesetzesbegründung deutlich zum Ausdruck 
kommenden Willen des Gesetzgebers nicht nur obligatorische Praktika 
während des Studiums, sondern auch solche, die in Studienordnungen als 
Voraussetzung zur Aufnahme eines bestimmten Studiums verpflichtend 
vorgeschrieben sind. Dem steht nicht entgegen, dass die Studienordnung von 
einer privaten Universität erlassen wurde, denn diese Universität ist staatlich 
anerkannt. Hierdurch ist die von der Hochschule erlassene 
Zugangsvoraussetzung im Ergebnis einer öffentlich-rechtlichen Regelung 
gleichgestellt und damit gewährleistet, dass durch das Praktikumserfordernis 
in der Studienordnung nicht der grundsätzlich bestehende Anspruch auf den 
gesetzlichen Mindestlohn für Praktikanten sachwidrig umgangen wird. 
 
BAG, Urteil vom 19.1.2022, 5 AZR 217/21 
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Betriebliches Eingliederungsmanagement: Datenschutz 
beachten 
 
Arbeitnehmer sind auf die Art und den Umfang der im betrieblichen 
Eingliederungsmanagement erhobenen und verwendeten Daten 
hinzuweisen. Die entsprechende Datenverarbeitung muss zudem 
datenschutzkonform geschehen. Dies hat das Landesarbeitsgericht (LAG) 
Baden-Württemberg klargestellt.  
 
Um die Ziele des betrieblichen Eingliederungsmanagements zu erreichen, 
sei es nicht erforderlich, dass der Arbeitnehmer Vertretern des Arbeitgebers, 
die nicht im betrieblichen Eingliederungsmanagement-Verfahren beteiligt 
sind, mitgeteilte Diagnosedaten bekannt macht. Wenn dem Arbeitnehmer 
dennoch eine Einwilligung in eine solche Datenoffenlegung abverlangt wird, 
ist im besonderen Maße auf die Freiwilligkeit hinzuweisen. 
 
LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 20.10.2021, 4 Sa 70/20 

Arbeitnehmer: Selbstbeurlaubung: ein großer Fehler! 
 
Ein unentschuldigtes Fehlen eines Arbeitnehmers und eine eigenmächtige 
Urlaubnahme sind geeignet, eine außerordentliche Kündigung 
auszusprechen. Dies hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Mecklenburg-
Vorpommern klargestellt. 
 
Das LAG machte dabei deutlich, dass der Arbeitnehmer sich auch nicht 
selbst beurlauben oder freistellen darf, wenn er möglicherweise einen 
Anspruch auf Erteilung von Urlaub oder eine Freistellung gehabt hätte. Denn 
einen solchen Anspruch hätte er im Wege des gerichtlichen Rechtsschutzes, 
ggf. im Wege einer einstweiligen Verfügung, durchsetzen müssen, nicht aber 
durch eigenmächtiges Handeln. 
 
LAG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 23.11.2021, 5 Sa 88/21 
 
 
 
 

 

Urheberrechtlicher Hinweis: 
Der Newsletter ist nur zur persönlichen Information des Empfängers und seiner Mitarbeiter bestimmt. 
Eine Weitergabe des Inhalts an Dritte ist nicht gestattet. Nachdruck, fotomechanische, elektronische oder 
sonstige Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Mikroverfilmung und Einspeicherung, 
Verarbeitung bzw. Wiedergabe in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien oder Systemen ist 
– auch auszugsweise – nur nach schriftlicher Zustimmung des Verfassers erlaubt. 
 
Haftungsausschluss: 
Der Inhalt Newsletters ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Haftung und Gewähr 
für die Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der Inhalte sind ausgeschlossen. Die 
Informationen stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar und begründen kein 
Beratungsverhältnis. 
 
Änderung und Abmeldung des Newsletter-Abonnements: 
Sie erhalten unseren aktuellen Newsletter regelmäßig für die von Ihnen angegebenen Rechtsgebiete 
unter der von Ihnen angegebenen E-Mail-Anschrift. Sollten Sie eine Änderung der Rechtsgebiete 
wünschen, lassen Sie uns dies bitte wissen. Wollen Sie den Newsletter nicht mehr beziehen, reicht eine 
kurze E-Mail an duesseldorf@simon-law.de aus, wir werden Sie sodann umgehend aus dem Verteiler 
entfernen. 
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